
Protokoll
„Runder Tisch – umA“

07.12.2018, Kreis Pinneberg, FD 
Jugend/Soziale Dienste, Team Elmshorn, Kurt-
Wagener-Str. 11, 25337 Elmshorn

Protokoll: Lutz Schütte



Begrüßung

Herr Schütte begrüßte die Teilnehmer und besonders
Herrn Münzel als weiteren Kollege im Fachdienst Jugend / 
Soziale Dienste des Regionalteams Elmshorn, welcher dort 
u.a. das Team UMA unterstützt.



Vorstellung

Die Anwesenden stellten sich kurz vor.

Danach erläuterte Herr Schütz die Arbeit des Regionalteams 
um die Aufgabestellung der UMAs. Derzeit kommen nur noch 
wenige unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge neu an, 
jedoch bedingt durch Familiennachzüge entwickeln sich die 
Aufgabe hin zu Hilfestellungen für die minderjährigen 
Geschwister ehemaliger UMAs. Hierbei geht es auch um 
Unterstützungsarbeit in den Familien bei der 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen kulturellen 
Erziehungsansätzen. 
Organisatorisch geht dabei das Team UMA wieder mehr in 
der „normalen“ Fallbearbeitung und –verteilung des 
Regionalteams auf und steht mit seinen Fachkenntnissen den 
Kollegen unterstützend zur Seite. 
Mit Hinblick auf die Größe des Regionalteams und der 
großen Leitungsspanne für die Teamleitung bestehen 
Überlegungen für eine organisatorische Aufteilung in zwei 
Teams. Aktuell gilt jedoch noch die beigefügte Telefonliste,





Allgemeines

Zum Protokoll vom 19.10.2018 gab es keine Korrekturen.

Vom 25.02. bis 27.02. 2019 findet die Frühjahrstagung des Bundesfachverbandes unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge in Hofgeismar statt: https://b-umf.de/p/bumf-fruehjahrstagung-2019-jetzt-anmelden/.

Weiter wurde auf  einen Artikel aus DAS Jugendamt, Heft 5 aus 2018 zum Thema Berufliche Intergration junger 
Flüchtlinge verwiesen.













Blitzlicht

In der Blitzlichtrunde wurden folgende Themen 
angesprochen:
• In einem anderen Arbeitskreis von Einrichtungen und 

den Beruflichen Schulen wurde das Thema 
Schwarzarbeit aufgegriffen. Hierzu wurde deutlich 
formuliert, dass  Schwarzarbeit zivil- und auch 
strafrechtlich sanktioniert ist. Gleichzeitig ist es 
Leistungsbetrug. Dies muss gegenüber den jungen 
Menschen deutlich gemacht werden und sie müssen 
vor dieser Form der Ausbeutung geschützt werden.
Grundsätzlich sind  100,-- € anrechnungsfrei bei 
einem angemeldeten Zuverdienst.

• Die uneinheitliche Entscheidungspraxis der 
Ausländerbörde zu Ausbildungsduldungen führt zu 
Verunsicherungen. Hierbei ist unklar, ob diese 
tatsächlich an einer korrekten Ermessenausübung 
innerhalb des Einzelfalles liegt oder nicht an der 
Person des jeweiligen Sachbearbeiters. 
Grundsätzlich könnten zur Klärung und Unterstützung 
die Beratungsstellen des Caritas-Migrationsdienstes 



• Elmshorn, https://www.caritas-sh.de/beratung-
hilfe/migration-und-integration/betreuung-und-
begleitung-von-fluechtlingen/
oder des Diakonievereins Migration , 
http://www.diakonieverein-
migration.de/standorte/elmshorn
in Anspruch genommen werden.
Weiterhin findet am 11.12.2018 in der Kirchenstr. 1 
um 19:30 h eine Veranstaltung der Diakonie zum 
Thema Nationalpass bzw. Passbeschaffung statt.
Für Ende Januar ist von der Stadt Elmshorn eine 
Informationsveranstaltung zum Thema Duldung  -
was nun ? geplant. Weitere Informationen erfolgen 
über der Verteiler.

• Neue UMAs kommen nur sehr vereinzelt. Somit sind 
UMAs als Bewohner für das KISCH derzeit nicht mehr 
relevant.

• Familiennachzüge sind derzeit Thema für die Jungen 
Menschen in den Einrichtungen. Dabei erschwert die 
teilweise rechtswidrige Praxis des Auswärtigen Amtes 
den Nachzug der Geschwister. Dies wird sehr 
anschaulich in einem Beitrag des Magazins Monitor 
vom 06.12.2018 dargestellt: 
https://www.ardmediathek.de/ard/shows/Y3JpZDovL
2Rhc2Vyc3RlLmRlL21vbml0b3I/monitor 



• Ein weiteres Thema für die jungen Menschen ist die 
Entscheidung in ihrer Lebensplanung für einen 
weitergehenden Schulbesuch, den Einstieg in eine 
Ausbildung oder sogar nur in eine ungelernte 
Beschäftigung.

• Grundsätzlich haben die Bewohner in den 
Jugendhilfemaßnahmen einen 
Krankenversicherungsschutz über die gesetzlichen 
Krankenversicherung. Mit Ende der Maßnahme 
besteht dieser, so sie noch keine 15 Monate als 
Asylsuchende in Deutschland leben, nicht mehr und 
sie erhalten über den Anspruch nach dem AsylbLG 
nur ärztliche Behandlung bei akuten Erkrankungen 
und Schmerzzuständen. Erst nach der 15-monatigen 
Wartefrist erfolgt wieder eine Aufnahme in die 
gesetzliche Krankenversicherung  mit dem vollen 
Leistungsumfang.



Thema:  Infos zum Thema Wohnen

Frau Linne informierte  über ein Angebot des 
Landesverbandes  der AWO SH  für ein Empowerment
für Menschen, die besondere Hindernisse zum Zugang 
zu eigenem Wohnraum überwinden müssen. Das 
Konzept ist dem Protokoll angefügt.
Über die weitere Umsetzung in 2019 wird berichtet.

Am 30.01.2019 wird  es ein erstes Gespräch  mit den 
Fachdiensten Jugend/Soziale Dienste und Soziales, dem 
Fachbereich  Service, recht und Bauen des Kreises 
Pinneberg sowie Vertretern der Wohnungsbaugesell-
schaften Adlershorst und Neue GeWoGe geben. Thema 
soll sein ein Modell des „Probewohnen“ in einer 
eigenen Wohnung mit einer ambulanten Betreuung und 
dem Ziel bei Erfolg den Mietvertrag zu übernehmen.

Die Handlungsansätze wurden konstruktiv diskutiert und 
es bestand einvernehmen, dass  nicht nur für den 
Personenkreis der Flüchtlinge der Zugang zum 
Wohnungsmarkt behindert ist sondern generell für 
einen nicht unerheblichen Teil unserer Gesellschaft



z.B. Leistungsbezieher von Transferleistungen, 
Alleinerziehende, große Familien, Menschen, welche in 
stationären Einrichtungen leben und sich aus diesen 
verselbständigen wollen, Menschen mit Handicap etc..

Auch wenn ggbf. die Handlungsansätze für die jungen 
Menschen mit Flüchtlingshintergrund Neid schüren 
könnten, wären sie als Best-Practise -Modell auch auf 
andere zu übertragen.
Weiterhin wurde angeregt, daß im Rahmen des Runden 
Tisches trägerübergreifend weitere Best-Practise-
Erfahrungen gesammelt und ausgetauscht werden.

Neben diesen operativen Überlegungen, welche 
letztendlich immer nur für Einzelfälle Lösungen bringen 
können, wurden auch strategische Ansätze zur 
Veränderung des Wohnungsmarktes diskutiert. In 
Elmshorn versucht sich gerade eine neue Wohnungs-
baugenossenschaft zu gründen, was als ein löblicher 
Ansatz zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für 
das obig beschriebene Publikum ist. Ausreichend ist dies 
jedoch nicht.



Als weiteres Hindernis  wurde die generelle Haltung der 
Wohnungswirtschaft identifiziert und gegen die in den 
jeweiligen Geschäftsstellen und Vermietungsbüros 
nichts erreicht werden kann, wenn diese nicht generell 
durch die Geschäftsführung verändert wird. Dazu 
könnte die örtliche und überörtliche Politik die 
Gesellschaften und Vermieter an ihre gesellschaftliche 
Verantwortung erinnern. Hierzu soll über den 
Jugendhilfeausschuß die Politik sensibilisiert werden.



Weitere Themen

Für den Folgetermine ist Herr Kortewille, 
Projektleitung „Ambulante und mobile kinder- und 
jugendpsychiatrische Erstversorgung von 
minderjährigen Flüchtlingen“ an den Regiokliniken zu 
dem Thema Therapieansätzen im kulturellen Kontext 
und  unterschiedlichen Angeboten für 
psychiatrischen Hilfen für junge Menschen mit 
Fluchterfahrung eingeladen.

Die Themen Schwarzarbeit, Umgang sowie Best-
Practise-Sammlung bei der Wohnungssuche sollen in 
der nächsten Runde als mögliche Themen diskutiert 
werden.



Nächster Termin

Der nächste Termin wird am 10.01.2019 im 
Mehrzwecksaal des Rathauses der Stadt 
Elmshorn, Schulstr. 15, 25335 Elmshorn um 
10:00 h stattfinden.

Die Verlegung auf einen Donnerstag  war  in 
Abstimmung mit Herrn Kortewille notwendig.
























